
 

 

DEPARTEMENT 
VOLKSWIRTSCHAFT UND INNERES 
Generalsekretariat 

 

 

FRAGEBOGEN 
Anhörung zur Teilrevision des EG ZGB betreffend Optimierungsmassnahmen KESR 
 
 
Absender/in:  ...................................................................................  
 
Kontakt für Rückfragen:  
Name, Vorname:  ...................................................................................  
Telefon/E-Mail:  ...................................................................................  
 
 
Die Anhörung dauert bis zum 15. Juli 2016. 
Für inhaltliche Rückfragen während des Anhörungsverfahrens steht Ihnen zur Verfügung: 

 Silvia Weber, stellvertretende Generalsekretärin DVI, (062 835 14 72, silvia.weber@ag.ch) 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 15. Juli 2016 per E-Mail an dvi@ag.ch oder 
per Post an Departement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat, Frey-Herosé-Strasse 12, 
5001 Aarau.  
Besten Dank für Ihre Rückmeldung und Ihre Unterstützung. 

Beilage 6 zum Anhörungsbericht 

Evangelische Volkspartei des Kantons Aargau (EVP)

Vögtli Jürg
062 844 16 19 / juerg.voegtli@bluewin.ch
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1. Erweiterung der Einzelzuständigkeiten der Bezirksgerichtspräsidentin oder des Bezirksge-
richtspräsidenten 
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  Wo im Anhörungs-

bericht? 
Erweiterung der Einzel-
richterzuständigkeiten der 
Bezirksgerichtspräsidentin 
oder des Bezirksgerichts-
präsidenten 

 Der Katalog der Einzelzu-
ständigkeit für bestimmte 
Geschäfte im Kindes- und 
Erwachsenenschutz wird 
weiter ausgebaut.  

§ 24 Abs. 1 lit. d, dbis  und 
ebis, Abs. 3 lit. f nEG ZGB 

 Kap. III. Ziff. 1.1 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 
 
 

2. Zusammenarbeit der Familiengerichte als KESB mit weiteren Personen und Stellen 
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  Wo im Anhörungs-

bericht? 
Zusammenarbeit der Fami-
liengerichte als KESB mit 
weiteren Personen und 
Stellen  

 Klärung betreffend Zuläs-
sigkeit und Form der Zu-
sammenarbeit der Famili-
engerichte als KESB mit 
Gemeinden und Drittstel-
len, auch betreffend Fall-
konferenzen.  

§ 29a nEG ZGB 
(§ 2a nV KESR) 

 Kap. II. Ziff. 6.4.4 
 Kap. III. Ziff. 1.2 

und 3.2 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 zu Absatz 5: Die EVP erwartet eine grosszügige und pragmatische Regelung der 

Einzelheiten.
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3. Neues Verfahrensinstrument "Vorabklärung" 
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  Wo im Anhörungs-

bericht? 
Verfahrensinstrument 
"Vorabklärung" 

 Familiengerichte als KESB 
holen nach Eingang einer 
Gefährdungsmeldung in 
der Regel bei den Ge-
meinden oder anderen Be-
hörden und Stellen vor-
handenes Wissen ab. 

§ 29b nEG ZGB  Kap. II. Ziff. 4.1.3 
 Kap. III. Ziff 1.3 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 

4. Abklärungen: Zulässige Beweismittel  
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  

 
Wo im Anhörungs-
bericht? 

Keine Beweismittelbe-
schränkung/Freibeweis: 

In Kindes- und Erwachse-
nenschutzverfahren gilt keine 
Beweismittelbeschränkung: 

§ 30 Abs. 1 nEG ZGB  Kap. II. Ziff. 6.2.3 
und Kap. III. 
Ziff 1.4 

 Nutzung von elektroni-
schen Hilfsmitteln 
 

 Unsicherheiten in der Nut-
zung von elektronischen 
Hilfsmitteln werden geklärt 
(bsp. E-Mails nur in gesi-
cherten Systemen); 

(§ 3 Abs. 1ter nV KESR)  Kap. II. Ziff. 6.2.3 
und Kap. III Ziff. 
3.3 
 

 Mündliche Berichterstat-
tung durch Gemeinden 

 Verfassende von Amts- 
und Sozialbericht können 
auf Anweisung der Famili-
engerichte als KESB ein-
geladen werden, ihre Ab-
klärungsergebnisse 
mündlich zu Protokoll zu 
geben.  

(§ 3 Abs. 1bis nV KESR) 
 

 Kap. II Ziff. 6.2.4 
und Kap. III 
Ziff. 3.3 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
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5. Verfahrensrechte der betroffenen Person  
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  Wo im Anhörungs-

bericht? 
Verfahrensrechte der be-
troffenen Person  

 Die Beweismassnahmen sind zu 
dokumentieren und deren Er-
gebnis der betroffenen Person 
zugänglich zu machen.  

§ 32 Abs. 3-5 nEG 
ZGB 

 Kap. II. Ziff. 6.3.4 
 Kap. III. Ziff 1.5 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 

6. Kosten im Kindesschutzverfahren 
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  Wo im Anhörungs-

bericht? 
In erster Instanz in der 
Regel keine Kosten in 
Kindesschutzverfahren 

 In Kindesschutzverfahren wer-
den in erster Instanz in der Re-
gel keine Gerichtskosten erho-
ben.  

§ 36 Abs. 1 nEG 
ZGB 

 Kap. II. Ziff. 5.2.3 
 Kap. III. Ziff 1.7 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
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7. Mündliche Eröffnung des Entscheids  
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  Wo im Anhörungs-

bericht? 
Mündliche Entscheid-
eröffnung 

 Findet eine Verhandlung vor 
dem Familiengericht als KESB 
statt, wird der Entscheid zum 
Abschluss der Verhandlung in 
der Regel mit kurzer mündlicher 
Begründung eröffnet. 

§ 36a nEG ZGB  Kap. II. Ziff. 6.6 
 Kap. III. Ziff 1.8 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 

8. Mitteilung an Gemeinden  
Massnahme Inhalt Revision EG ZGB  Wo im Anhörungs-

bericht? 
KESB informiert Gemein-
den über Eingang einer 
Gefährdungsmeldung 

 § 37 nEG ZGB  Kap. III. Ziff 1.9 

Sind Sie mit dieser Mass-
nahme einverstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
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9. Weitere Änderungen des EG ZGB 
Thema Revision EG ZGB Wo im Anhörungsbericht?
9.1 Öffentliches Inventar § 30 Abs. 4 nEG ZGB  Kap. III. Ziff. 1.4 
Sind Sie mit dieser Massnahme ein-
verstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 

9.2 Anhörung Fürsorgerische Un-
terbringung 

§ 32 Abs. 2 nEG ZGB Kap. III. Ziff. 1.5 

Sind Sie mit dieser Massnahme ein-
verstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 

9.3 Parteientschädigung  §§ 35 Abs. 3bis und 36 Abs. 2 
nEG ZGB 

Kap. III. Ziff. 1.6 und 1.7 

Sind Sie mit dieser Massnahme ein-
verstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 

9.4 Beschwerde gegen Begutach-
tung  

§ 55 Abs. 1 lit. fbis nEG ZGB Kap. III. Ziff. 1.10 

Sind Sie mit dieser Massnahme ein-
verstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
 

9.5 Interkantonale Zuständigkeits-
konflikte  

§ 59a Abs. nEG ZGB Kap. III. Ziff. 1.11 

Sind Sie mit dieser Massnahme ein-
verstanden?  

 ja 
 eher ja 
 eher nein 
 nein 
 keine Angabe 

Begründung und/oder Bemerkungen:  
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10. Allgemeine Bemerkungen? 
Möchten Sie allgemeine oder ergänzende Bemerkungen machen oder Hinweise geben? 
 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

Hinsichtlich der befristet bewilligten Projektstellen befürwortet die EVP das Vorgehen des Regierungsrats: Der 
Entscheid über eine unbefristete Fortführung ist im jetzigen Zeitpunkt verfrüht und soll erst im Rahmen des 
AFP erfolgen.  
 
Die EVP geht aber jetzt schon davon aus, dass es mindestens die Projektstellen sowie die Stelle für den 
Support der KEKA weiterhin brauchen wird.  
 
 


